
 
Daten 

des 

Schießstandes 

 

 

 
Lfd. Nr.: .    .     

 

 

KARTE FÜR EINEN GELEGENTLICHEN SCHÜTZEN GEMÄSS ARTIKEL 12/5° DES 

WAFFENGESETZES 1 

 

 

 
Name:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Vorname:   .   .   .   .   .   .   .   .    Geburtsdatum: .   .   .   .    . 

 
Staatsangehörigkeit:   .   .   .   .   .   .   .   .   

.  Nationale Nr.: .    .    .    .    .    .    .    .    . 

 
Straße:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 
Postleitzahl:   .   .   .   .   .   .   .   .    Ort:   .   .   .   .   .   .   .   .   Land: .    .    .    .   .   .   .   .   .    

 

 

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich innerhalb des laufenden Kalenderjahres keine 

erlaubnispflichtige Waffe in einem anerkannten Schießstand benützt habe. 

 

Ich verpflichte mich hiermit dazu, die Anweisungen, die mir von der vom Verantwortlichen des 

Schießstandes bestimmten Person gegeben werden, zu befolgen. 

 

 
Zu .    .    .    .    .     .    .    .    .    . am .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

 
Unterschrift des gelegentlichen Schützen 

 

 

 

 
Name des Verantwortlichen des Schießstandes:  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
Unterschrift des Verantwortlichen des Schießstandes:  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 
STEMPEL DES SCHIESSSTANDES 

 
Name des Begleiters:  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

 
Mitgliedsnr.:  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 
Unterschrift des Begleiters: 

 

 

 
Dokument in dreifacher Ausfertigung: 

 1 Kopie für das Sekretariat des Vereins 

 1 Kopie für den Schützen 

 1 Kopie, die innerhalb von 7 Tagen dem für den Wohnort des gelegentlichen Schützen zuständigen 

Provinzgouverneur übermittelt wird 

                                           
1 Diese Karte kann nur einmal pro Jahr volljährigen Privatpersonen, die während eines Tages eine erlaubnispflichtige Waffe benützen, 

ausgestellt werden und ist nur in dem Schießstand gültig, in dem sie übergeben wird. 


